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Stellungnahme des Kinderschutzbund Bundesverbandes e. V. 

zum Referentenentwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rah-

men der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der 

Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung  

 

Der Kinderschutzbund Bundesverband bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum 
vorliegenden Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Der Kinderschutzbund weist mit Bedauern darauf hin, 
dass aufgrund der Kürze der Stellungnahmefrist innerhalb der Sommerferienzeit leider keine ver-
tiefte Prüfung des Referentenentwurfs möglich war. 

Der Kinderschutzbund ist aufgrund der vorangegangenen Haushaltsdebatten erleichtert, dass 
der Bund sich überhaupt weiterhin finanziell am Qualitätsausbau der Kindertagesbetreuung be-
teiligt. Als Träger zahlreicher Kindertagesstätten wissen wir um die multiplen Problemlagen in 
der Kindertagesbetreuung und wie unmittelbar und gravierend sich jegliche Kürzungen auswir-
ken können. 

Der Kinderschutzbund weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die vorgesehenen Investitionen 
von 2 Mrd. Euro nicht ansatzweise reichen können, um die bestehenden Probleme in der Kin-
dertagesbetreuung gut abzufedern oder gar aufzulösen. Die aktuell vorgesehenen 2 Mrd. Euro 
entsprechen dem Investitionsumfang aus 2023/2024. Mit Blick auf die inflationsbedingt stetig 
steigenden Kosten, kommt die erneute Investition von 2 Mrd. Euro im Ergebnis geringen fakti-
schen Mittelkürzungen gleich. Das öffentlich verkündete, große und neue Investment liegt hier 
nicht vor.   

Der Kinderschutzbund betont, dass unter der aktuell angespannten Lage in der Kindertagesbe-
treuung insbesondere die dort betreuten Kinder leiden. Durch den Fachkräftemangel und die 
zunehmend hohe Arbeitsbelastung der Betreuenden bliebt immer weniger Zeit für die Bedürf-
nisse und Bedarfe der einzelnen Kinder. Das triff allzu oft genau jene Kinder, die es sowieso schon 
am schwersten haben. Kinder mit schwierigen Startchancen sind aber besonders zu fördern. Ins-
besondere soziökonomisch benachteiligte Kinder haben schlechte Chancen einen Betreuungs-
platz zu erhalten. Wenn sie einen Betreuungsplatz bekommen, finden sie dann oft besonders 
schlechte Rahmenbedingungen vor. Denn gerade die Kindertagesbetreuung in Vierteln mit vie-
len sozialökonomisch benachteiligten Kinder hat tendenziell schlechtere Rahmenbedingungen. 
Dadurch werden bestehende Ungleichheiten schon bei den Jüngsten zementiert und Potenziale 
vergeudet. Hier müssen bestehende Angebote gestärkt und ausgebaut werden und benachtei-
ligte Kinder in den Fokus genommen werden. 
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Der Kinderschutzbund fordert daher weiterhin das im Koalitionsvertrag angekündigte Qualitäts-
entwicklungsgesetz ein und pocht auf eine dauerhafte, dynamisierte und auskömmliche finanzi-
elle Beteiligung des Bundes. Denn gerade der Fachkräftemangel kann sich durch auf zwei Jahre 
befristete Investitionen kaum verbessern. Daneben betont der Kinderschutzbund auch die Ver-
antwortung von Kommunen und Länder. Nur durch eine gemeinsame Verantwortungsüber-
nahme aller föderalen Ebenen kann das System der Kindertagesbetreuung gestärkt und verbes-
sert werden. 
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Der Kinderschutzbund (DKSB) – Für die Zukunft aller Kinder! 
Der Kinderschutzbund, gegründet 1953, ist mit 50.000 Mitgliedern in über 400 Ortsverbänden die größte Kinder-
schutzorganisation Deutschlands. Der DKSB setzt sich für die Interessen von Kindern sowie für Veränderungen in 
Politik und Gesellschaft ein. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Kinderrechte, Kinder in Armut, Gewalt gegen Kinder 

sowie Kinder und Medien. 

 


